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(54) HAFTVERSCHLUSSTEIL

(57) 2. Ein Haftverschlussteil, mit einem ersten Trä-
gerband (10) mit auf diesem auf einer Seite angeordne-
ten Verhakungselementen (12) und mit einem zweiten
Trägerband (16), das auf seiner den Verhakungselemen-
ten (12) (abgewandten Seite ein Verbindungsmittel (20)

zum Anhaften eines Formschaums aufweist, ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Verhakungselemente (12) zu-
mindest zeitweise von einer Abdeckfolie (26) abgedeckt
sind, die in ablösbarer Weise mit Komponenten des Haft-
verschlussteils (6) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Haftverschlussteil, mit
einem ersten Trägerband mit auf diesem auf einer Seite
angeordneten Verhakungselementen und mit einem
zweiten Trägerband, das auf seiner den Verhakungse-
lementen abgewandten Seite ein Verbindungsmittel zum
Anhaften eines Formschaums aufweist.
[0002] Haftverschlussteile haben sich auf vielen Ge-
bieten als eine lösbare und funktionssichere Verbin-
dungs- und Verschlusstechnik bewährt. Bei Einsätzen
für Flug- oder Fahrzeugsitze dienen sie unter anderem
dazu, Sitzbezüge an Schaumkörperteilen, bestehend
aus einem Formschaum, zu befestigen, wobei die jeweils
einen Haftverschlussteile in das Polsterschaummaterial
beim Herstellen des jeweiligen Sitzes mit eingeschäumt
werden und das jeweilige andere Haftverschlussteil mit
den korrespondierenden Verhakungselementen am
Polsterbezugsmaterial festgelegt, insbesondere festge-
näht wird. Bei der Herstellung der Schaumkörperteile
werden die Haftverschlussteile in sog. Aufnahmepfeifen
einer Einschäumform eingelegt, und durch Einbringen
von Schaummaterial in die freien Querschnitte der Ein-
schäumform, vorzugsweise durch Einbringen von Poly-
urethan(PU)-Schaum, werden die Haftverschlussteile
beim Einschäumvorgang an den Schaumkörperteilen
befestigt. Das Dokument DE 10 2004 015 321 A1 offen-
bart ein durch einen Einschäumvorgang an Schaumkör-
perteilen zu befestigendes Haftverschlussteil der ein-
gangs genannten Gattung.
[0003] Für die Funktionsfähigkeit der Haftverschluss-
teile ist es unabdingbar, dass die Verhakungselemente
beim Einschäumvorgang gegen das Eindringen von
Schaummaterial geschützt sind. Als Schaumbarriere, die
verhindern soll, dass die Verhakungselemente durch ein-
dringendes Schaummaterial verklebt und dadurch funk-
tionsunfähig werden, sieht die genannte bekannte Lö-
sung zwischen den Wandteilen, die die Formmulde der
Aufnahmepfeife seitlich begrenzen, eine Lippendichtung
vor. Diese ist dadurch gebildet, dass das Trägerband,
das an seiner Oberseite das Verbindungsmittel für das
Anhaften des Formschaums aufweist, in seinen freien
Seitenrandbereichen um sich selbst umgefaltet ist, so
dass bei an die Aufnahmepfeife angelegtem Haftver-
schlussteil das Trägerband mit einer doppelten Materi-
allage als Lippendichtung anliegt. Die erzielbare Abdicht-
wirkung lässt hierbei selbst dann zu wünschen übrig,
wenn die Doppellage bündig und eben mit der Oberseite
der Einschäumform abschließt.
[0004] Im Hinblick auf diese Problematik stellt sich die
Erfindung die Aufgabe, ein Haftverschlussteil der ein-
gangs genannten Gattung zur Verfügung zu stellen, das
eine verbesserte Abdichtwirkung gegenüber dem in ei-
ner Einschäumform einzubringenden Formschaum auf-
weist.
[0005] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch ein
Haftverschlussteil gelöst, das die Merkmale des Paten-
tanspruchs 1 in seiner Gesamtheit aufweist.

[0006] Gemäß dem kennzeichnenden Teil des An-
spruchs 1 besteht eine wesentliche Besonderheit der Er-
findung darin, dass die Verhakungselemente zumindest
teilweise von einer Abdeckfolie abgedeckt sind, die in
ablösbarer Weise mit Komponenten des Haftverschluss-
teils verbunden ist. Dadurch, dass ein separates Dicht-
element in Folienform vorgesehen ist, das beim Schäum-
vorgang die Verhakungselemente abdeckt, ist sicherge-
stellt, dass die Verhakungselemente beim Schäumvor-
gang sicher vom Formschaum freigehalten sind, so dass
die Verhakungselemente nach Beendigung des
Schäumvorgangs und dem Ablösen der Abdeckfolie voll
funktionsfähig sind.
[0007] Bei vorteilhaften Ausführungsbeispielen weist
die Abdeckfolie auf ihrer den Verhakungselementen zu-
gewandten Seite einen Klebstoff, insbesondere in Form
eines Haftklebers, auf, wobei die Abdeckfolie mit ihren
beiden Längsrändern in wieder lösbarer Weise mit den
beiden zugeordneten Längsrändern des zweiten Träger-
bandes entlang einer Verbindungszone verbindbar ist,
das hierfür randseitig über das erste Trägerband vor-
steht, und wobei die Verbindungszone auf der dem Ver-
bindungsmittel abgewandten Seite des zweiten Träger-
bandes angeordnet ist.
[0008] Hierbei kann der Klebstoff der Abdeckfolie in
Berührung mit den stirnseitigen Enden der Verhakungs-
elemente sein, oder zwischen den stirnseitigen Enden
der Verhakungselemente und der Abdeckfolie kann eine
Schutzlage eingelegt sein.
[0009] Die Schutzlage kann aus einem Folienmaterial
oder aus einem eisenhaltigen Vliesmaterial gebildet sein.
Im letztgenannten Fall kann das eisenhaltige Vliesmate-
rial in Verbindung mit permanentmagnetischen Elemen-
ten der Einschäumform eine magnetische Halteeinrich-
tung zur Festlegung des Haftverschlussteils in der Ein-
schäumform bilden.
[0010] Das eisenhaltige Vliesmaterial kann auch auf
seiner den Verhakungselementen zugewandten Stirn-
seite mit Klebstoff, insbesondere in Form des Haftkle-
bers, versehen sein und so selbst die Funktion der Ab-
deckfolie übernehmen, die mittels des Haftklebers ab-
lösbar mit den beiden zugeordneten Längsrändern des
zweiten Trägerbandes entlang der Verbindungszone
verbunden ist.
[0011] Zwischen der aus eisenhaltigem Vliesmaterial
gebildeten Abdeckfolie und den Verhakungselementen
kann eine Schutzlage angeordnet sein, die die Verha-
kungselemente vor einer Antragung des Haftklebers des
Vliesmaterials schützt.
[0012] Die beiden Trägerbänder können auf ihren ein-
ander zugewandten Seiten mit einem Klebstoff, insbe-
sondere in Form eines polyurethanhaltigen Klebstoffs,
miteinander verbunden sein.
[0013] Zur Bildung der magnetischen Halteeinrichtung
zur Festlegung des Haftverschlussteils in der Ein-
schäumform kann in den Klebstoff zwischen den beiden
Trägerbändern ein Eisendraht eingelegt sein.
[0014] Das Verbindungsmittel auf der einen Seite des
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zweiten Trägerbandes kann aus einer Vielzahl von vor-
stehenden Einzelstäbchen gebildet sein, die frei von zu-
sätzlichen Vorsprüngen die Anhaftung des Form-
schaums gewährleisten.
[0015] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Vorpro-
dukt für ein Haftverschlussteil nach einem der Patentan-
sprüche 1 bis 9, das die Merkmale des Patentanspruchs
10 aufweist.
[0016] Gemäß dem Patentanspruch 11 ist Gegen-
stand der Erfindung des Weiteren die Verwendung eines
Haftverschlussteils nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in
einer Schäumform, insbesondere zum Herstellen von
Kraftfahrzeug-Sitzpolstern, mit einer Aufnahmepfeife, in
die die Verhakungselemente abgedeckt mit der Abdeck-
folie einlegbar sind, wobei nach Verbinden des Form-
schaums mit den Verbindungsmitteln unter Bildung des
Sitzpolsters und nach Entnahme aus der Schäumform
sowie nach Entfernen der Abdeckfolie die Verhakungs-
elemente freigelegt sind.
[0017] Nachstehend ist die Erfindung anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen im
Einzelnen erläutert.
[0018] Es zeigen in jeweils stark vereinfachter, prinzi-
pieller und nicht maßstäblicher Darstellung:

Fig. 1 in schematisch vereinfachter und nicht
maßstäblicher Darstellung einen Ausschnitt
einer Aufnahmepfeife für eine Einschäum-
form, wobei in deren Formmulde ein Haftver-
schlussteil gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung eingelegt ist;

Fig. 2a in entsprechend vereinfachter Darstellung ein
zweites Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Haftverschlussteils;

Fig. 2b in entsprechend vereinfachter Darstellung ein
Vorprodukt für die Herstellung des Ausfüh-
rungsbeispiels von Fig. 2a;

Fig. 3 eine entsprechend vereinfachte Darstellung
eines dritten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Haftverschlussteils;

Fig. 4a eine entsprechend vereinfachte Darstellung
eines vierten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Haftverschlussteils; und

Fig. 4b in entsprechend vereinfachter Darstellung ein
Vorprodukt für die Herstellung des Ausfüh-
rungsbeispiels von Fig. 4a.

[0019] In Fig. 1 ist eine Aufnahmepfeife mit 2 bezeich-
net, die Bestandteil einer im Übrigen nicht dargestellten
Einschäumform ist. Die Aufnahmepfeife 2 weist eine
Formmulde 4 in Form einer Ausnehmung auf, deren frei-
er Querschnitt dem in dieser aufzunehmenden Haftver-
schlussteil 6 angepasst ist. Entlang der seitlichen Längs-

ränder ist die Formmulde 4 durch ebenflächige Wandteile
8 begrenzt. Das Haftverschlussteil 6 weist ein flächiges
Trägerband 10 auf, an dessen einer Seite Haftelemente
angeordnet sind. Diese sind beim dargestellten Beispiel
durch (in der Zeichnung nur teilweise bezifferte) Pilzköp-
fe 12 gebildet, die sich an vom Trägerband 10 abstehen-
den Stielen befinden. Hierbei kann es sich um einen sog.
Haftverschluss handeln, bei dem 200 bis 400 Verha-
kungselemente und mehr pro cm2 am Trägerband 10
vorgesehen sind. Dieses kann durch ein Grundgewebe
aus Polyamid mit Stielen aus Polypropylen gebildet sein,
an denen die Pilzköpfe 12 durch thermische Bearbeitung
ausgebildet sind. Der Träger 10 mit den Pilzköpfen 12
kann auch aus einem spritzgegossenen Kunststoffprofil
bestehen. Während beim gezeigten Beispiel die Verha-
kungselemente durch Pilzköpfe 12 gebildet sind, können
die Verhakungselemente auch durch Schlingen oder
Schlaufen eines Schlaufenmaterials gebildet sein. Haft-
verschlüsse dieser Art mit Pilzköpfen 12 als Verhakungs-
elemente sind unter der Produktbezeichnung Presso-
tex® und mit Verhakungselementen in Form eines
Flauschmaterials unter der Produktbezeichnung Kletto-
star® jeweils von der Anmelderin auf dem Markt erhält-
lich.
[0020] Das Trägerband 10 ist an seiner von den Ver-
hakungselementen abgewandten Seite über eine Kleb-
stoffschicht 14 mit einem zweiten Trägerband 16 fest ver-
bunden. Die Klebstoffschicht 14 besteht beim vorliegen-
den Beispiel aus einem feuchtigkeitsvernetzenden, po-
lyurethanhaltigen Klebstoff. In die Klebstoffschicht 14 ist
mittig ein Eisendraht 18 eingebettet, der sich über die
gesamte, senkrecht zur Zeichnungsebene verlaufende
Länge des Haftverschlussteils 6 erstreckt. In Verbindung
mit in der Einschäumform befindlichen, nicht gezeigten
permanentmagnetischen Elementen bildet der Eisen-
draht 18 eine magnetische Halteeinrichtung, die das
Haftverschlussteil 6 in der Aufnahmepfeife 2 festlegt. Das
über die Klebstoffschicht 14 befestigte zweite Träger-
band 16 ist ein spritzgegossenes Kunststoffprofil, das an
der von der Klebstoffschicht 14 abgewandten Seite an-
geformte, nicht sämtlich bezifferte runde Vorsprünge 20
in Form von freistehenden Stäbchen besitzt. Diese bilden
ein Verbindungsmittel, das eine gute Anhaftung des
Formschaums beim Einschäumvorgang gewährleistet.
Wie der Zeichnung entnehmbar ist, hat das zweite Trä-
gerband 16 eine größere Breite als das erste Trägerband
10 und steht mit je einem Seitenstreifen 22, die die glei-
che Breite besitzen, über das erste Trägerband 10 seit-
lich vor. Mit der den Vorsprüngen 20 abgewandten Seite
bilden diese Streifen 22 jeweils eine Verbindungszone
24, an der eine Abdeckfolie 26 ablösbar anbringbar ist.
Diese ist beim vorliegenden Beispiel durch eine Folie,
beispielsweise aus Polyester, gebildet, die in der Art ei-
nes Klebebandes mit einem Haftkleber 28 versehen ist,
mit dem sie mit ihren Längsrändern an den Verbindungs-
zonen 24 der Seitenstreifen 22 des zweiten Trägerban-
des 16 ablösbar verklebt ist. Die Fig. 1 zeigt diesen Zu-
stand, bei dem zur Vorbereitung eines Einschäumvor-
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gangs das Haftverschlussteil 6 in die Aufnahmepfeife 2
zusammen mit der Abdeckfolie 26 eingelegt ist, die den
gesamten Bereich der Verhakungselemente (Pilzköpfe
12) dicht einschließt und beim Schäumvorgang gegen
den Eintritt von Formschaum schützt. Für die spätere
Herstellung der Haftverbindung mit dem jeweils korres-
pondierenden anderen Haftverschlussteil stehen daher
nach Ablösen der Abdeckfolie 26 die Verhakungsele-
mente voll funktionsfähig zur Verfügung.
[0021] Die Fig. 2a zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Haftverschlussteils in teil-
gefertigtem Zustand. Das zweite Ausführungsbeispiel
entspricht dem ersten Ausführungsbeispiel von Fig. 1,
abgesehen davon, dass die Abdeckfolie 26 mit ihrem
Haftkleber 28 nicht unmittelbar an den Pilzköpfen 12 an-
liegt, sondern dass auf dem Haftkleber 28 eine Schutz-
lage 38 aufgelegt ist. Diese ist durch eine Folie, beispiels-
weise aus Polyester, gebildet, deren Breite der Breite
des ersten Trägerbandes 10 entspricht. Bei dem teilge-
fertigten Zustand der Fig. 2a ist die Abdeckfolie 26 mit
der Schutzlage 38 an die Pilzköpfe 12 angelegt, jedoch
noch nicht durch Bewegen der Seitenränder der Abdeck-
folie 26, wie mit Pfeilen 36 angedeutet, an den Verbin-
dungszonen 24 der Seitenstreifen 22 des zweiten Trä-
gerbandes 16 angeklebt. Die sich über die gesamte Brei-
te des ersten Trägerbandes 10 erstreckende Schutzlage
38 schützt die Pilzköpfe 12 vor einem Antrag des Haft-
klebers 28 der Abdeckfolie 26.
[0022] Die Fig. 2b zeigt die aus Abdeckfolie 26 und
Schutzlage 38 bestehende Einheit als vorgefertigtes Vor-
produkt 30. Dieses weist ein Schutzband 32 in Form einer
nichtklebenden Folie auf, die die Schutzlage 38 über-
deckt und die gleiche Breite wie die Abdeckfolie 26 be-
sitzt, so dass das Schutzband 32 seitlich über die Schutz-
lage 38 vorsteht. Durch Anlegen, wie mit Pfeilen 34 an-
gedeutet, ist das Schutzband 32 daher mit der Abdeck-
folie 26 entlang von deren Seitenstreifen verklebbar. Das
so gebildete Vorprodukt 30 steht nach dem Ablösen des
Schutzbandes 32 und dessen Entsorgen als verlorenes
Bauteil für die Vervollständigung des Ausführungsbei-
spiels von Fig. 2a zur Verfügung.
[0023] Die Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel,
das sich vom Beispiel von Fig. 2a durch eine andere Aus-
bildung der magnetischen Halteeinrichtung unterschei-
det. Die zum Schutz der Pilzköpfe 12 vor einem Kleb-
stoffantrag des Haftklebers 28 der Abdeckfolie 26 beim
vorherigen Ausführungsbeispiel vorgesehene Schutzla-
ge 38 ist beim Beispiel von Fig. 3 durch ein eisenhaltiges
Vliesmaterial 40 gebildet. Dieses ersetzt auch den in die
Klebstoffschicht 14 eingebetteten Eisendraht 18 der ers-
ten beiden Ausführungsbeispiele.
[0024] Die Fig. 4a zeigt ein viertes Ausführungsbei-
spiel, das, wie die Fig. 2a, das Haftverschlussteil 6 im
teilgefertigten Zustand darstellt. Wie beim zweiten Aus-
führungsbeispiel ist zur Bildung dieses Ausführungsbei-
spiels ein Vorprodukt 42 vorgesehen, das in Fig. 4b ge-
zeigt ist und neben dem verlorenen Schutzband 32 in
Aufeinanderfolge die Schutzlage 38, die die Pilzköpfe 12

vor Klebstoffantrag schützt, sowie das eisenhaltige Vlies-
material 40 enthält, das auf der Seite der Schutzlage 38
eine Klebstoffschicht 42 aufweist, beispielsweise in Form
des Haftklebers 28. Das eisenhaltige Vliesmaterial 40
hat die gleiche Breite wie das verlorene Schutzband 32
und steht seitlich über die dazwischenliegende Schutz-
lage 38 über, so dass die Seitenstreifen des Schutzban-
des 32 durch Anlegen, wie mit den Pfeilen 34 angedeutet,
mit dem eisenhaltigen Vliesmaterial 40 ablösbar verkleb-
bar sind. Nach Ablösen des verlorenen Schutzbandes
32 steht das Vorprodukt 42 zur Vervollständigung des
Ausführungsbeispiels von Fig. 4a zur Verfügung. Nach
Anlegen der Seitenstreifen des eisenhaltigen Vliesmate-
rials 40 an das zweite Trägerband 16 und Verkleben mit
dessen Seitenstreifen in den Verbindungszonen 24 bil-
det das eisenhaltige Vliesmaterial 40 die Abdeckfolie, die
in gleicher Funktion wie die Abdeckfolie 26 der ersten
Ausführungsbeispiele den dichten Einschluss für die
Pilzköpfe 12 bildet.

Patentansprüche

1. Haftverschlussteil, mit einem ersten Trägerband
(10) mit auf diesem auf einer Seite angeordneten
Verhakungselementen (12) und mit einem zweiten
Trägerband (16), das auf seiner den Verhakungse-
lementen (12) abgewandten Seite ein Verbindungs-
mittel (20) zum Anhaften eines Formschaums auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Verha-
kungselemente (12) zumindest zeitweise von einer
Abdeckfolie (26; 40) abgedeckt sind, die in ablösba-
rer Weise mit Komponenten des Haftverschlussteils
(6) verbunden ist.

2. Haftverschlussteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckfolie (26; 40) auf ih-
rer den Verhakungselementen (12) zugewandten
Seite einen Klebstoff, insbesondere in Form eines
Haftklebers (28; 42), aufweist, die mit ihren beiden
Längsrändern in wieder lösbarer Weise mit den bei-
den zugeordneten Längsrändern (22) des zweiten
Trägerbandes (16) entlang einer Verbindungszone
(24) verbindbar ist, das hierfür randseitig über das
erste Trägerband (10) vorsteht, und dass die Ver-
bindungszone (24) auf der dem Verbindungsmittel
(20) abgewandten Seite des zweiten Trägerbandes
(16) angeordnet ist.

3. Haftverschlussteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klebstoff (28; 42) der Ab-
deckfolie (26; 40) in Berührung ist mit den stirnseiti-
gen Enden der Verhakungselemente (12) oder dass
zwischen den stirnseitigen Enden der Verhakungs-
elemente (12) und der Abdeckfolie (26; 40) eine
Schutzlage (38) gelegt ist.

4. Haftverschlussteil nach einem der vorstehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzlage (38) aus einem Folienmaterial oder aus
einem eisenhaltigen Vliesmaterial (40) gebildet ist.

5. Haftverschlussteil nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckfolie selbst aus einem eisenhaltigen Vliesmate-
rial (40) gebildet ist, das auf seiner den Verhakungs-
elementen (12) zugewandten Stirnseite mit Kleb-
stoff, insbesondere in Form des Haftklebers (42),
versehen ist.

6. Haftverschlussteil nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus
eisenhaltigem Vliesmaterial gebildete Abdeckfolie
(40) eine Schutzlage (38) zwischen ihr und den Ver-
hakungselementen (12) aufweist.

7. Haftverschlussteil nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Trägerbänder (10, 16) auf ihren einander zuge-
wandten Stirnseiten mit einem Klebstoff (14), insbe-
sondere in Form eines polyurethanhaltigen Kleb-
stoffs, miteinander verbunden sind.

8. Haftverschlussteil nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den
Klebstoff (14) zwischen den beiden Trägerbändern
(10, 16) ein Eisendraht (18) eingelegt ist.

9. Haftverschlussteil nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungsmittel auf der einen Seite des zweiten Trä-
gerbandes (16) aus einer Vielzahl von vorstehenden
Einzelstäbchen (20) gebildet ist, die frei von zusätz-
lichen Vorsprüngen die Anhaftung des Form-
schaums gewährleisten.

10. Vorprodukt für ein Haftverschlussteil nach einem der
vorstehenden Ansprüche, bestehend aus der Ab-
deckfolie (26; 40) mit dem Klebstoffauftrag (28; 42)
und der mittels des Klebstoffauftrags (28; 42) an der
Abdeckfolie (26; 40) festgelegten Schutzlage (38),
die die beiden gegenüberliegenden Längsränder der
Abdeckfolie (26; 40) mit dem Klebstoffauftrag (28;
42) freilässt, sowie mit einem Schutzband (32), das
die Schutzlage (38) übergreift und in wieder ablös-
barer Weise über den randseitig freigelassenen
Klebstoffauftrag (28; 42) mit der Abdeckfolie (26; 40)
verbunden ist.

11. Verwendung eines Haftverschlussteils nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 in einer Schäumform, insbe-
sondere zum Herstellen von Kraftfahrzeug-Sitzpols-
tern, mit einer Aufnahmepfeife (2), in die die Verha-
kungselemente (6) abgedeckt mit der Abdeckfolie
(26; 40) einlegbar sind, wobei nach Verbinden des
Formschaums mit dem Verbindungsmittel (20) unter

Bildung des Sitzpolsters und nach Entnahme aus
der Schäumform sowie nach Entfernen der Abdeck-
folie (26; 40) die Verhakungselemente (12) freigelegt
sind.
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